
Satzung des Fördervereins  

der Friedrich Althoff-Schule Dinslaken e.V. 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

1. Der Verein trägt den Namen „Förderverein Friedrich-Althoff-Schule Dinslaken e.V“ 
mit Sitz in 46537 Dinslaken, Am Stadtbad 9. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützige Zwecke – im Sinn 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Erziehung und Bildung 
an der Friedrich-Althoff-Schule Dinslaken, Sekundarschule der Stadt Dinslaken, Am 
Stadtbad 9, 46537 Dinslaken. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch: 

 - die Erhebung von Beiträgen 

- die Beschaffung von Mitteln, Spenden (bei Wettkämpfen, Veranstaltungen, Messen, 
Basaren und durch die direkte Ansprache von Firmen und Personen, Sponsoren) 

- Mitwirkung bei Veranstaltungen der Schule 

- die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aller Art für den Verein 

- die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an den 
Schulförderverein Friedrich-Althoff-Schule Dinslaken e.V., aber auch dadurch erfolgen, 
dass der Verein unmittelbar selbst die Kosten für die Förderung von Schülern, 
insbesondere aus sozial schwache Familien bei Klassenfahrten u.ä., Sportausrüstung, 
Wettkämpfe, sportliche Aktivitäten und Schulveranstaltungen sowie Lernmittel 
übernimmt und trägt. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Beginn und Ende einer Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen (des privaten und 
öffentlichen Rechts) werden. 

2. Über den schriftlich zu stellenden Antrag entscheidet der Vorstand. 

3. Schüler ab 10 Jahren werden nur im Rahmen einer Familienmitgliedschaft im Verein 
aufgenommen. Hiervon ausgenommen sind die Schüler, die bereits vor dieser 
Regelung aufgenommen wurden. 
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4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschlussi, Streichungii, Tod oder durch 
Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

5. Der Austritt ist nur zum 01.08. des jeweiligen Kalenderjahres möglich. Er erfolgt 
durch schriftliche Kündigung, die dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 
Wochen einzureichen ist. 

 

§ 4 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und Beitragsfälligkeit ist eine 
einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Vereinsmitglieder 
erforderlich. 

 

§ 5 Organe des Vereins 

 Die Organe des Vereins sind 

 a) Der Vorstand 

 b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 6 Der Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus 4 Personen. Drei Personen bilden den 
geschäftsführenden Vorstand. Eine Person ist Beisitzer. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 1 Jahr gewählt. 
Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Wählbar sind nur Mitglieder des 
Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands vertreten. Für Einzelgeschäfte ab 3.500€ ist der 
Vorstand nur gesamtvertretungsberechtigt. 
3a Über die interne Aufgabenverteilung des Vorstands entscheidet der Vorstand in 
einer Vorstandssitzung, die der Mitgliederversammlung folgen wird. Die Informationen 
aus der Vorstandssitzung werden danach so bald wie möglich auf der Homepage des 
Vereins unter der Rubrik „Infos“ bekannt gegeben. 
4. Der Kassenwart besitzt Einzelvertretungsbefugnis beim Ausstellen von Spenden-
quittungen. 

5. Zu den Aufgaben des Vorstandes zählen insbesondere 

a) Einberufung der Vorstandssitzungen 

b) Einberufung der Mitgliederversammlungen; bei Wahlen und 
Satzungsänderungen das Weiterreichen des Protokolls zum Amtsgericht, Vorlage 
eines Rechenschaftsberichtes 

c) Mitgliederwerbung 

d) Unterbreiten eines Vorschlags für den Jahres- und Haushaltsplan des Vereins 

e) Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlungen 
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f) Überprüfung der Buchführung 

g) Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer. Hierbei ist der 
Schriftführer berechtigt, im Auftrag des Vorstands Dokumente zu unterschreiben, 
die keine Geschäfte darstellen, sondern Schriftverkehr im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

h) Erschließung von Finanzquellen in Zusammenhand mit allen 
Vorstandsmitgliedern 

6. Dem Vorstand ist es erlaubt, Vorstandssitzungen auch „virtuell“ abzuhalten (u.A. 
per Telefon, Videokonferenz, Internetkonferenz oder Whatsapp-Gruppe) und auf 
diese Weise Beschlüsse zu fassen. In der Einladung wird deutlich gemacht, 
welches Verfahren genutzt  wird und mögliche, nötige Zugangsdaten genannt. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung findet jährlich innerhalb der ersten drei Monate nach 
Beginn des Schuljahres statt. 
1a) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstands geleitet. Der 
Vorstand ernennt diese Person innerhalb einer Vorstandssitzung, die der 
Mitgliederversammlung voraus geht. Diese Information wird so bald wie möglich 
auf der Homepage des Vereins unter der Rubrik „Infos“ bekannt gegeben. 

2. Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrem Kreis den Vorstand und beschließt über 
dessen Entlastung. Darüber hinaus beschließt die Mitgliederversammlung über 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 

3. Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die 
Tagesordnung mitzuteilen. 

4. Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 
das Vereinsinteresse erfordert oder wenn mindestens 10% der Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung fordern. 

5. Soweit die Satzung es nicht anders bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

6. Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme bei der Mitgliederversammlung. In diesem 
Sinne müssen Familien, die im Rahmen einer Familienmitgliedschaft im Verein 
aufgenommen werden, vor der Mitgliederversammlung für sich entscheiden, wer das 
Stimmrecht ausübt. Die Person, die innerhalb dieser Familie gewählt wurde, muss über 
18 Jahre alt sein. 

7. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes 
vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen. 

8. Die Art der Abstimmung wird durch die Versammlungsleiter festgelegt. Eine 
schriftliche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienen 
Mitglieder dies beantragen. 

9. Satzungsänderungen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. 

10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Schriftführer und 1. Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. 
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11. Anträge zur Tagesordnung müssen eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich oder per Email eingereicht und begründet werden. Emailadresse des 
Vereins: fsd@foerderverein-sekundarschule-dinslaken.de. Alle fristwahrenden 
Anträge werden so bald wie möglich auf der Homepage des Vereins unter der Rubrik 
„Infos“ oder auf der Facebookseite des Vereins eingestellt. Facebook: 
https:://www.facebook.com/foerdervereinsekundarschuledinslaken. 

12. Über Anträge auf zusätzliche Tagesordnungspunkte, die erst in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden (Initiativanträge) entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Zur Annahme solcher Anträge ist eine 2/3-Mehrheit nötig. 

13. Im Falle einer Stimmengleichheit bei Beschlüssen zählt die Stimme des 1. 
Vorsitzenden doppelt. 

14. Dem Vorstand kann ein Mitglied aus der Schulleitung oder dem Kollegium der 
Friedrich-Althoff-Schule Dinslaken als beratendes Mitglied angehören. Dies erfordert 
keine Wahl der Mitglieder. Das Mitglied wird von der Schulleitung für eine Dauer von 
einem Jahr benannt. Diese Info wird so bald wie möglich auf der Homepage des 
Vereins unter der Rubrik „Infos“ bekannt gegeben. 

 

§ 8 Auflösung des Vereins 

1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, 
soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist. 

2. Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehntel der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 

3. Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
Vorstandsmitglieder. 

4. Bei Auflösung oder Aufheben des Vereins fällt das Vereinsvermögen an den Verein 
und Freunde der Förderer der Ernst-Barlach-Gesamtschule e.V., Scharnhorststr. 2, 
46535 Dinslaken. Vereinsregister Nr. 573 

 

§9 Datenverarbeitung und Datenschutz 

1. Zur Erfüllung und im Rahmen des Vereinszwecks gemäß § 2 werden die hierfür 
erforderlichen Daten einschließlich personenbezogener Daten der Mitglieder erfasst. 

2. Der Verein und von ihm mit der Datenerfassung und Datenverarbeitung beauftragte 
Dritte sind bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten an die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gebunden. 

 

§ 10 Satzungsänderungen Registergericht 

Soweit infolge einer Auflage des Registergerichts oder einer sonstigen Behörde eine 
Satzungsänderung erforderlich ist, ist der Vorstand i.S. d. § 26 BGB befugt, diese 
Satzungsänderung zu beschließen. 
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(Ort) (Datum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Unterschriften) 

 

 

 

i i  Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann aus wichtigem Grund durch den Vorstand erfolgen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere 

vereinsschädigendes Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins, aber auch die Nichterbringung von Leistungen und Beiträgen bei Verzug von 
mehr als drei Monaten. Gegen die Ausschlusserklärung des Vorstands kann innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung die 
Mitgliederversammlung schriftlich angerufen werden. Soweit der Vereinsausschluss durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder bei der 
anstehenden Mitgliederversammlung schließlich mit zwei Drittelmehrheit bestätigt wird, ist der Beschluss über den Ausschluss endgültig. 

 
ii ii Die Streichung des Mitgliedes aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand, wenn das Mitglied mit mehr als sechs Monatsbeiträgen im 

Verzug ist und diesen Beitrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht innerhalb von drei Monaten entrichtet. In der Mahnung 
muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. 

Satzung10-05-17 

                                                           


